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Themen

• Krankenversicherung

• Pflegeversicherung



Krankenversicherung
SGB V

• Behandlungspflege

Beispiele: Tabletten richten, An- und Ausziehen Kompressionsstrümpfe, Wundversorgung        

• Hilfsmittel

Beispiele: Rollator, Inhalationsgerät, …..

• Heilmittel

Beispiele: Krankengymnastik, Ergotherapie

• Medizinische Rehabilitation

Geriatrische Krankenhausversorgung, geriatrische Tagesklinik

• Krankenfahrten unter bestimmten Voraussetzungen 



Pflegeversicherung SGB XI

• Das SGB XI bildet die Grundlage der Finanzierung stationärer und ambulanter Pflege

• Versicherte erhalten Pflegegeld, nach erfolgreicher Pflegegradbemessung. Dies kann in sogenannte 
Pflegesachleistungen umgewandelt werden, falls ein Pflegedienst Leistungen erbringen soll. Sollte das Pflegegeld 
nicht vollständig für die ambulante Pflege eingesetzt werden, kann der Rest über Kombinationsleistungen an den 
Versicherten ausgezahlt werden. 

• Im SGB XI sind alle Leistungen der ambulanten Pflege angesiedelt, welche keiner ärztlichen Anordnung bedürfen. 
Dazu zählen unter anderem alle Leistungen der Körperpflege. Die Höhe der Kosten ist in einem Preisverzeichnis 
hinterlegt. 

• Verpflichtend werden Beratungsbesuche nach §37,3- SGB XI fällig, wenn der Versicherte Pflegegeld bezieht. Bei 
Pflegegrad 2 und 3 halbjährlich, bei Pflegerad 4 und 5, vierteljährig. 







• Pflegebedürftig im Sinne des SGB XI sind Personen, die 
gesundheitlich bedingte Beeinträchtigungen der 
Selbstständigkeit oder der Fähigkeiten aufweisen und 
deshalb Hilfen durch andere bedürfen“ 

• Körperliche, kognitive psychische Belastungen können 
nicht selbstständig kompensiert werden

• Die Pflegebedürftigkeit muss auf Dauer, vorausíchtlich für 
mindestens sechs Monate bestehen (siehe SGB XI §15)



Die folgenden Seiten (8-16) sind 

dem Begutachtungsinstrument 

des 

„Medizinischer Dienst Bund“ 

Entnommen. Die Publikation 

finden Sie unter:

www.md-bund.de 

Das neue 

Begutachtungsinstrument:

Die Selbständigkeit als Maß der 

Pflegebedürftigkeit



















Folgende Schritte können für Sie wichtig sein: 

Vollmacht zum Erledigen von Schriftwechseln miteinander vereinbaren 

(Krankenkasse/Pflegekasse, falls der Betroffene dies nicht selbst kann, bzw. möchte)

Vorsorgevollmacht mit dem Betroffenen erstellen

WICHTIG: Generalvollmacht umfasst alle Teilbereiche
Urteilsfähigkeit darf nicht beeinträchtigt sein! (z.B. Diagnose Demenz)

Amtsrichterliche Betreuung anregen, sofern der Betroffene keine Rechtsgeschäfte 

mehr tätigen und seine Gesundheitsfürsorge nicht mehr umfassed sicherstellen kann, 

ist es möglich, dass dies über das Amtsgericht geregelt wird.

Es können Menschen aus dem Umfeld diese Aufgabe übertragen bekommen, oder ein 

neutraler Berufsbetreuer. Es ist abzuwägen ob dies nötig ist, oder ob die Vollmachten 

alle Teilbereiche abdecken



Leistungen Pflegegrad 1

• Pflegeberatung 

• Zusätzliche Leistungen in Wohngruppen

• Pflegehilfsmittel

• Wohnumfeld verbessernde Maßnahmen

• Hausnotruf

• Besonderheit: Entlastungsbetrag 125 Euro monatlich 



Leistungen Pflegegrad 2 bis 5

• alle Leistungen des Pflegegrades 1

• zusätzlich

• Pflegegeld, Kombinationsleistung, Pflegesachleistung

• Tagespflege

• Kurzzeitpflege

• Verhinderungspflege

• Vollstationäre Leistungen in Einrichtungen der Behindertenhilfe

• Vollstationär Leistungen in Einrichtungen

• Renten- und Arbeitslosenversicherungsbeiträge für ehrenamtliche Pflegepersonen

• Pflegezeit und Pflegeunterstützungsgeld

• Umwandlung des ambulanten Sachleistungsbetrags (40%) in Entlastungsleistungen



Pflegegrad 1

mtl.             

40 €

Pflegehilfsmittel zum Verbrauch 

(Desinfektionsmittel, Einmalhandschuhe,          

Unterlagen, etc.)

4000 €
Wohnumfeldverbessernde Maßnahmen

mtl.           

214 €
Wohngruppenzuschlag

mtl.           

125 €
Entlastungsleistung



Pflegegrad 2 bis 5
Vollstationäre

Pflege *
TagespflegeSachleistungenPflegegeld

---Pflegegrad 1

770 €689 €761 €332 €Pflegegrad 2

1 262 €1 298 €1 432 €573 €Pflegegrad 3

1 775 €1 612 €1 778 €765 €Pflegegrad 4

2 005 €1 995 €2 200 €947 €Pflegegrad 5



Pflegegrad 2 bis 5

jährl.      

1.612 €

Ersatzpflege bei Verhinderung der Pflegeperson, nach 6 

Monaten Pflege, für maximal 42 Tage im Jahr oder 

stundenweise

jährl.      

1.774 €
Kurzzeitpflege für maximal 56 Tage im Jahr



Beratungen Pflegeversicherung

• Allgemeine Pflegeberatung (PB/PSP)

• Pflegeberatungen nach § 37 Abs. 3 und nach § 7

• Pflegeschulungen (Gruppen und individuelle 
Schulungen nach § 45) Termine im Mai 2024 im 
Rathaus


